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Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Monsheim; Wohnbauflächen-
verschiebung 
 
Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB und 
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Der Verbandsgemeinderat Monsheim in seiner Sitzung am 10. Juli 2024 beschlossen, das Bauleit-
planverfahren für die 9. Änderung (Teilpläne Flörsheim-Dalsheim, Monsheim, Hohen-Sülzen und 
Offstein) des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Monsheim durchzuführen. 
 
Die Notwendigkeit der Änderung ergibt sich aus verschiedenen Entwicklungen, die sich seit der 8. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der VG Monsheim im Verbandsgemeindegebiet ergeben ha-
ben. Nach § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit 
es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Auf Ebene der Flächennutzungs-
planung gilt es, unter Berücksichtigung des städtebaulichen Gesamtkonzeptes der Verbandsge-
meinde, die Entwicklungsabsichten der einzelnen Ortsgemeinden planerisch umzusetzen. Diese 
neuen Entwicklungsabsichten sollen wie folgt bauleitplanerisch umgesetzt werden: 
 
a) Flörsheim-Dalsheim  
Hier ist die Flächenrücknahme (ca. - 2,19 ha) einer Wohnbaufläche „Am Goldberg, 3. BA“ geplant, 
die zunächst wieder zur Fläche für die Landwirtschaft wird.  
b) Hohen-Sülzen  
In Hohen-Sülzen ist am südlichen Ortseingang die Ausweisung einer Gemeinbedarfsfläche für eine 
neue Kindertagesstätte geplant. Zur wirtschaftlichen Nutzung der dabei entstehenden Restflächen 
sollen diese einer Wohnbaunutzung zugeführt werden. 
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c) Offstein  
In Offstein sollen Wohnbauflächen hinter der Feuerwehr entstehen. 
d) Monsheim  
In Monsheim soll im Westen der Ortslage, angrenzend an die Gemeinbedarfsfläche der Feuerwehr, 
eine Gemeinbedarfsfläche für eine neue Kindertagesstätte dargestellt werden. 
 
Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist somit die Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Umsetzung der Vorhaben. Hierzu ist die Änderung der bisherigen Darstellungen des 
Flächennutzungsplans im Rahmen der 9. Änderung erforderlich.  
Gemäß § 2 Abs. 2 BauGB sind die Planungen aufeinander abzustimmen und die Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu hören. 

 
Die Unterlagen können im Internet auf der Homepage der Verbandsgemeinde Monsheim 
(http://www.vg-monsheim.de) unter Verwaltung/Informationen für Behörden und TÖB/Bauleitpla-
nung und auch gemäß § 4a Abs. 4 BauGB auf dem Geoportal Rheinland-Pfalz (http://www.geopor-
tal.rlp.de/) als zentrales Internetportal des Landes vom 31. März 2025 bis einschließlich 30. April 
2025 eingesehen und heruntergeladen werden. 
 
Wir bitten um Stellungnahme bis zum  
 

30. April 2025. 
 
Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Nachricht von Ihnen eingegangen sein, gehen wir davon aus, 
dass Sie der Planung zustimmen. 
 
Gleichzeitig möchten wir darüber informieren, dass die Offenlage zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB während der Zeit vom 31. März 2025 bis einschließlich 30. April 2025 geplant 
ist. 

Für weitere Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Bothe  
(Bürgermeister) 
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